     
Az.: 0302.6

Schule

Über das

Dem Regierungspräsidium Tübingen, Abt. 7

Staatliches Schulamt Tübingen
Uhlandstr. 15
weitergeleitet:

72072 Tübingen
An das

Regierungspräsidium Tübingen

Abt. 7 – Schule und Bildung

Postfach 26 66

72016 Tübingen

Betr.:
Mitteilung über

 FORMCHECKBOX 

Arbeitsunfähigkeit
 FORMCHECKBOX 

Wiederaufnahme der Arbeit

     
     

     
Name
Vorname

geb.



I.
Mitteilung über Arbeitsunfähigkeit

 FORMCHECKBOX 

a:
infolge Krankheit
 FORMCHECKBOX 

b:
infolge Unfall/
 FORMCHECKBOX 

c:
Dienstunfall


 FORMCHECKBOX 

Erster Tag der Dienstverhinderung
     
 FORMCHECKBOX 

bzw. der Verlängerung 
      

Voraussichtliche Dauer:

     
II.
Wiederaufnahme des Dienstes am:  
     
_______________________________________

Datum
Unterschrift des Schulleiters

Bitte beachten Sie:

Erkrankungen von angestellten Lehrkräften müssen direkt von der Schule an das Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg mit dem dafür vorgesehenen Vordruck gemeldet werden. Die Meldung an das Landesamt hat grundsätzlich ab dem 1. Kalendertag zu erfolgen. Bitte vergessen Sie auch nicht die Wiederaufnahme des Dienstes an das Landesamt zu melden.

Mit dem beiliegenden Vordruck sind die Erkrankungen aller Lehrkräfte an das Staatliche Schulamt Tübingen zu melden wenn:

1. abzusehen ist, dass die Erkrankung länger als 6 Wochen dauert,

2. die Lehrkraft öfters erkrankt ist.

Bitte auch immer die Verlängerung bzw. die Wiederaufnahme des Dienstes mit diesem Vordruck melden.

Die Erkrankung eines Schulleiters/Schulleiterin hat an das Staatliche Schulamt Tübingen für jeden Tag zu erfolgen

10/95 SSA 010


